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Änderungsantrag     HHA 

       

Fraktion der CDU,  
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über 
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das 
Haushaltsjahr 2022 (Haushaltsgesetz 2022) in der Fassung der Be-
schlussempfehlung und des Berichts des Haushaltsausschusses 

Drucksache 20/6873 zu Drucksache 20/6380 

 
Inhalt des Antrags: Weitere Mittel in Bezug auf die persönliche Schutzausstattung 
     Veranschlagung der GZSG-Maßnahme im Kernhaushalt 
 
 
Einzelplan 03 Hessisches Ministerium des Innern und für Sport 
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 

Zu Kapitel: 0301 Ministerium 
Buchungskreis: 2200 

 
Produktnummer lt. Leistungsplan: 6 
 
Produktbezeichnung lt. Leistungsplan: Brand- und Katastrophenschutz 
 
 

  Veränderung 
  von um auf 

Leistungsplan:    

  
Beträge in 1.000 EUR 

 
 Gesamtkosten 27.511,3 +30.000 57.511,3 
 Produktabgeltung 27.235,8 +30.000 57.235,8 

 
 
Weitere Änderungen im Wirtschafts-/ Stellenplan: 
 
 
Kameraler Haushalt:        Beträge in EUR 
 

Titel Zweckbestimmung von um auf 
514 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen 538.500 +20.000.000 20.538.500 
538 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 56.849.400 +10.000.000 66.849.400 

 
 
 
Der Wirtschaftsplan und der kamerale Haushalt sind entsprechend anzupassen. 
 
 
 
 
 
 

Drucksache 20/7074  

 

 
 

20. Wahlperiode 

HESSISCHER LANDTAG 

 



2 Hessischer Landtag   ·   20. Wahlperiode   ·   Drucksache 20/7074  

 

 
 
Begründung des Änderungsantrags:  
 
Im Haushaltsjahr 2022 sind weiterhin Mittel für Lager- und Logistikdienstleistungen, Materialprüfung, Materialverwertung 
und juristische Beratung im Zusammenhang mit Vertragsnachverhandlungen vorzusehen. Des Weiteren ist die zentrale stra-
tegische Landesreserve an persönlicher Schutzausrüstung und Medizinprodukten einzurichten. Die zentrale strategische Lan-
desreserve ist neben den dezentralen Reserven in den Versorgungsgebieten und bei den Bedarfsträgern eine der beiden Kom-
ponenten, mit denen eine für die Bewältigung weiterer Infektionswellen mit COVID-19 oder anderer pandemischer Ereignisse 
ausreichenden Reserve geschaffen werden soll. Entsprechend dem Beschluss der Landesregierung soll die zentrale strategi-
sche Landesreserve für eine Pandemielage mit mittlerem Aufkommen und für die Dauer von drei Monaten ausgelegt werden. 
 
Wiesbaden, 12. Januar 2022 
 
 
 
Für die Fraktion 
der CDU 
Die Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Ines Claus 
 

  
  

Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Der Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Mathias Wagner (Taunus) 
 

 


